
  

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LEOBEN  

Bezirkshauptmannschaft Leoben 

Ergeht an alle Gemeinden des Bezirkes 
Leoben sowie den untenstehenden 
Verteiler 

 

➔ Anlagenreferat  
 

 

Bearb.: Mag. Marcel Kerschbaumer 

Tel.: +43 (3842) 45571-210 

Fax: +43 (3842) 45571-550 

E-Mail: bhln-anlagenreferat@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  BHLN-54476/2016-32   Leoben, am 01.04.2026 

Ggst.: Waldbrandgefahr, Verordnung über das Verbot von Feuerentzünden und 

Rauchen im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr 
 

8700 Leoben ● Peter Tunner-Straße 6 
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar 
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Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT692081524000000406 ● BIC STSPAT2G 

EB_1 V1.1 

__ 

 
Runderlass Nr. 7/2026 

 

Aufgrund der derzeit herrschenden Trockenheit in Teilen des Bezirkes Leoben und 
der damit einhergehenden hohen Waldbrandgefahr wird seitens der 
Bezirkshauptmannschaft Leoben auf die beiliegende Verordnung über das Verbot von 
Feuerentzünden und Rauchen im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr 
hingewiesen. 
 
Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Osterfeuern wird auf die 
Mindestabstände der Brauchtumsfeuerverordnung hingewiesen: 
 

• 50 m zu Gebäuden; 

• 50 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, sofern diese nicht ausschließlich land- 
und forstwirtschaftlichem Verkehr dienen oder keine verkehrssichernden 
Maßnahmen getroffen werden; 

• 100 m zu Energieversorgungsanlagen und Betriebsanlagen mit leicht 
entzündlichen bzw. explosionsgefährdeten Gütern. Für solche Anlagen können 
von der örtlich zuständigen Behörde nach Maßgabe der Art und Betriebsmittel 
der Anlage im Einzelfall auch höhere Mindestabstände vorgesehen werden; 

• 40 m zu Baumbeständen bzw. zu Wald. 
 
Es ergeht das Ersuchen, die beiliegende Verordnung an der Amtstafel anzuschlagen 
und zusätzlich auch in den sozialen Medien kundzumachen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bezirkshauptmann i.V. 

 

Mag. Daniela Wirth 

(elektronisch gefertigt) 
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Ergeht an: 

1. V_Gde_Leoben, per E-Mail 

2. Bereichsfeuerwehrverband Leoben, Brunn 4, 8770 St. Michael i.O., mit dem Ersuchen um 

Weiterleitung an alle Feuerwehren im Bezirk, per E-Mail 

3. Stadt- und Bezirkspolizeikommando Leoben, Josef-Heißl-Straße 14, 8700 Leoben, mit dem 

Ersuchen um Weiterleitung an alle Polizeiinspektionen im Bezirk, per E-Mail 

4. Landesamtsdirektion FA Katastrophenschutz und Landesverteidigung, Paulustorgasse 4, 8010 

Graz, per ELAK 

5. Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft, Ragnitzstraße 193, 8047 Graz, per ELAK 

6. Dipl.Ing.Dr. Günter Karisch, Peter Tunner-Straße 6/III/317, 8700 Leoben, per E-Mail 

7. Denise Straßer, Peter Tunner-Straße 6/III/323, 8700 Leoben, per E-Mail 

8. Ing. Alexander Horvath, Peter Tunner-Straße 6/IV/414, 8700 Leoben, per E-Mail 
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